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Sitzungsvorlage des Stadtrates 
am  16.12.2019 öffentlich 
TOP 5. DSNR.: SR 114/2019 
 
Ehemaliges Bankgebäude Attenhofen           
 

 
Anlage/n: Ideensammlung der Attenhofener Vereine 
 
Sachbericht: 
 
Mit Beschluss des Stadtrates vom 28.01.2019 hat die Stadt Weißenhorn das Ob-
jekt St.-Lorenz-Straße 11 und 11 a erworben um die Dorfgemeinschaft in Atten-
hofen zu stärken. Auf dem Grundstück St.-Lorenz-Straße 11a ist das Schützen-
heim, auf dem Grundstück St. Lorenz-Straße 11 das ehemalige Bankgebäude. 
 
Das Schützenheim soll auch weiterhin den Schützen zur Verfügung stehen. Da 
das ehemalige Bankgebäude zu dem Gesamtkomplex faktisch gehört erscheint es 
sachgerecht, auch dieses Gebäude der Dorfgemeinschaft zur Verfügung zu stel-
len. Aus diesem Grunde wurden die Attenhofener Vereine gebeten sich Gedanken 
zu machen, wie eine Nutzung durch die Dorfgemeinschaft aussehen könnte.  
In der Folgezeit haben sich die Vereine abgestimmt und die beigefügte Ideen-
sammlung erarbeitet. Entsprechend dem Haus der Vereine im „Lamm“ wird eine 
Mehrfachnutzung angedacht.  
 
Sollte der Stadtrat einer Nutzung durch die Dorfgemeinschaft zustimmen, ist in 
einem zweiten Schritt angedacht, zusammen mit den Vereinen und dem Bauamt, 
abzuklären, welche baulichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Schaffung einer be-
hindertengerechten Toilette, durchzuführen wären.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Stadtrat stimmt zu, dass das ehemalige Bankgebäude in der St.-Lorenz-
Straße 11 in Attenhofen der Dorfgemeinschaft zur Verfügung gestellt wird. Die 
Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit den Vereinen, die notwendigen bauli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung der Ideensammlung zu bestimmen und ent-
sprechende Kosten zu ermitteln.“ 
 
 
 
   
   
   
Natalie Merk  Dr. Wolfgang Fendt  
Leiterin Fachbereich 1  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 
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Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle       eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 






